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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

22.05.1996 

Geschäftszahl 

96/16/0023 

Rechtssatz 

Sache des Verwaltungsstrafverfahrens ist die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat mit ihren wesentlichen 
Sachverhaltselementen, unabhängig von ihrer rechtlichen Beurteilung (Hinweis E 30.5.1995, 93/13/0217). 


